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§ 143 EO Umfang der Schätzung
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Bei der Schätzung ist zu ermitteln, welchen Wert die Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der Belastungen und

welchen Wert sie ohne diese Belastungen hat. Außerdem sind die auf der Liegenschaft lastenden

Dienstbarkeiten, Ausgedinge, anderen Reallasten, auf der Liegenschaft eingetragenen Bestandrechte und das

Baurecht für sich zu schätzen und die ihnen entsprechenden Kapitalbeträge zu ermitteln. Bei der Schätzung sind

auch die auf Grund von (Abgaben)bescheiden mit dinglicher Wirkung auf der Liegenschaft lastenden Beträge zu

berücksichtigen, soweit der Gläubiger für diese Belastung kein Vorzugspfandrecht genießt.

2. (2)Wenn auf der Liegenschaft Lasten haften, die auf den Ersteher von Rechts wegen übergehen, ist nur der Wert

zu ermitteln, den die Liegenschaft bei Aufrechterhaltung der Last hat. Eine abgesonderte Schätzung des aus der

Last entspringenden Rechtes entfällt.

3. (3)Bilden mehrere Grundbuchskörper eine wirtschaftliche Einheit, so ist zu ermitteln, welchen Wert jeder

Grundbuchskörper für sich allein und welchen alle zusammen als wirtschaftliche Einheit haben.

4. (4)Ist offenkundig, dass ein höherer Erlös erzielt werden wird, wenn mehrere Grundstücke eines

Grundbuchskörpers einzeln oder in Gruppen versteigert werden oder bei gemeinsamer Versteigerung mehrerer

Eigentumswohnungen oder Anteile verschiedener Verpflichteter an einer Liegenschaft, einem Superädifikat oder

einem Baurecht, so hat der Sachverständige auch zu ermitteln, welchen Wert die einzelnen Grundstücke eines

Grundbuchskörpers oder die Gruppen von Grundstücken oder die gemeinsam zu versteigernden

Eigentumswohnungen oder Anteile verschiedener Verpflichteter an einer Liegenschaft, einem Superädifikat oder

einem Baurecht haben.
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